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Definition „gärtnerische Nutzung“  

 
 
Von allen Quellen, die den Begriff der „gärtnerischen Nutzung“ darlegen, wird sich hier auf 

die Ausführungen des Bundeskleingartengesetzes beschränkt und angehalten, die 

Ausführungen zum Kleingartenbegriff § 1 Abs. 1, als maßgebliche Informationsquelle 

heranzuziehen.  

Ein Kleingarten ist ein Garten, der dem Nutzer (Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen 

gärtnerischen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den 

Eigenbedarf, und zur Erholung dient (kleingärtnerische Nutzung) und in einer Anlage liegt. 

Im Praktiker-Kommentar zum BKleingG (Mainczik) wird unter 2.1.1 die gärtnerische Nutzung 

nachstehend definiert: Die nicht erwerbsmäßige gärtnerische Nutzung ist ein zentrales 

Merkmal des Kleingartens. So hat der BGH in seiner Entscheidung ausdrücklich bestätigt, 

dass die „Erzeugung von Obst, Gemüse und anderen Früchten durch Selbstarbeit des 

Kleingärtners oder seiner Familienangehörigen“ ein zentrales Merkmal des Kleingartens ist. 

Die nichterwerbsmäßige gärtnerische Nutzung umfasst nicht nur die Erzeugung von Obst, 

Gemüse und anderen Früchten. Sie schließt auch eine andere gärtnerische Nutzung nicht 

aus. Hierzu gehören: der Anbau von Zierpflanzen, die Anlage von Rasenflächen oder kleinen 

der Größe des Kleingartens entsprechenden Gartenteichen/Biotopen. Die Gewinnung von 

Obst, Gemüse und anderen Früchten ist zwingender Bestandteil dieser Nutzungsart. 

Wegen der erforderlichen Vielfalt von Gartenbauerzeugnissen reichen allein Dauerkulturen 

z.B. Obstbäume und Beerensträucher (auf Rasenflächen) nicht für eine kleingärtnerische 

Nutzung aus. Die vorgenannten Ausführungen sind auszugsweise aus dem BKleingG 

entnommen und sollen nur in Kurzform die wesentlichen Merkmale der gärtnerischen 

Nutzung wiedergeben. 

Quelle: Norbert Becker 

 

Nähere Einzelheiten sind in der, zwischen dem Stadtverband der Gartenfreunde Wuppertal 

e.V. und der Stadt Wuppertal, dem Ressort Grünflächen und Forsten, geschlossenen 

Gartenordnung geregelt. 

Jeder Pächter erhält zu Beginn eine gültige Ausgabe. 

 


